
Im Grundsatz unterscheiden wir zwei Arten bei den Versicherungen

1. Reiter vom Pferd (es gehört dir nicht selbst)
2. Halter vom Pferd (es gehört dir selbst)

Zu Punkt 1: unbedingt der Einschluss bei der Privathaftpflichtversicherung, sowie eine
Versicherung für Reiter fremder Pferde

Diese deckt Tierarztkosten, Beschädigungen und Ertragsausfall bei Unfall vom Pferd.

Zu Punkt 2:

Privathaftpflicht zwingend

Die Privathaftpflicht übernimmt die Schäden, wenn das Pferd etwas beschädigt oder jemand
verletzt, ansonsten ist der Halter haftbar

Unfall- und Krankenversicherung

Falls das Tier z. Bsp. eine Magendrehung, Verletzung der Hufe oder eine Allergie hat deckt
die Unfall- und Krankenversicherung die Tierarztkosten

Todesfallversicherung

Den Kaufpreis oder den aktuellen Wert des Tieres geben den Tod bei Unfall oder Krankheit
versichern, als Absicherung. Rückerstattung des entsprechenden Wertes.

Diebstahl und Sachbeschädigung – Hausratversicherung

In der Hausratversicherungen können z. Bsp. Ausrüstungen, Materialien, usw. mitversichert
werden.

Feuer und Elementarschäden

Nachfrage beim Stall inwiefern das Gebäude versichert ist in diesen Teilen.



Autoversicherung

In Regel ist der Pferdeanhänger über die Autoversicherung gedeckt. Es lohnt sich aber hier
im Minimum eine Deckung im Teilkasko abzuschliessen.


